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A. Afghanistans Drogenokonomie

Der Président der afghanischen Interimsregierung, Hamid Karzai,
erklarte am 9. Dezember 2004, die Bereitschaft seiner Regierung,
den bedingungslosen Kampf gegen die Drogenproduktion
Afghanistans aufzunehmen. Afghanistan ist der mit Abstand
grosste  Produzent illegaler Drogen weltweit. Besonders die
Opiumproduktion nimmt im sozialen und wirtschaftlichen System
des Landes einen hohen Stellenwert ein. Die Entwicklungen der
vergangenen Jahrzehnte stellen fiir die internationale Gemeinschaft
Grund zur Sorge dar.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einige MaBnahmen der
Volkergemeinschaft im Kampf gegen die Drogenproduktion
Afghanistans zu untersuchen.! Um den Stellenwert afghanischer
Drogenproduktion und die daraus resultierenden globalen
Bedrohungen verstechen zu konnen, ist es unabdingbar, die
Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges zu beleuchten. Zum
besseren Verstindnis werden zundchst die Tragweite und
Dynamiken der afghanischen Drogendkonomie in der jiingsten
Vergangenheit erlautert. Auf dieser Grundlage konnen die daraus
resultierenden globalen Gefahren herausgearbeitet werden. Im
darauf folgenden Abschnitt werden einzelne volkerrechtliche
Instrumente erortert, die von der internationalen Gemeinschaft zur
Drogenbekédmpfung angewendet werden. Dabei wird insbesondere
Bezug zu den rechtlichen Grundlagen genommen, die fiir die
Legitimierung solcher Aktivititen notwendig sind. Im Ubrigen
werden nationale Projekte der afghanischen Regierung zur
Bekidmpfung der Drogenproduktion vorgestellt. Im letzten Teil der

Arbeit werden kurz die Effektivitit und die Grenzen der

! Aufgrund der hohen Zahl an DrogenbekidmpfungsmaBnahmen in Afghanistan
ist eine vollstdndige Analyse aller Instrumente im Rahmen dieser Arbeit nicht
moglich; ich werde mich daher lediglich auf eine Auswahl an Instrumenten
beschrénken.



gemeinschaftlichen Bemiihungen im Kampf gegen die afghanische

Drogendkonomie dargelegt.

B. Der afghanische Drogenmarkt vom Kalten Krieg bis

heute

Afghanistan blickt auf eine jahrzehntelange Drogenkultur zuriick.
Der Drogenmarkt konnte sich insbesondere seit der sowjetischen
Besatzung im Jahre 1979 zum dominanten Wirtschaftszweig
entwickeln.? Wihrend des Kalten Krieges profitierte die
afghanische Regierung von der finanziellen Unterstiitzung der
Sowjet Union sowie von den Einnahmen aus dem Olexport.’ Die
Mujaheddin finanzierten den Kampf gegen die sowjetischen
Truppen teils durch Einnahmen aus dem Drogenhandel und teils
durch Zahlungen von den USA.* Die hohen Investitionen der
auslidndischen Méchte monetisierten die Kriegswirtschaft und boten
den Kriegsherren ausreichend Kapital, um sich am Drogengeschéft
zu bereichern.” Der afghanische Drogenmarkt erlebte durch die
Entstehung der Islamischen Republik Iran einen weiteren
Aufschwung, da nicht nur der Iran, sondern auch Pakistan und die

Tiirkei ihre Opiumproduktion weitestgehend einstellten.®

I. Rolle und Einfluss der Mujaheddin

Mit dem Ende der Besatzung im Jahre 1989 und dem Sturz des
Najibullah Regimes im Jahre 1992 gewann die Drogendkonomie
erneut an Dynamik. Sie bildete die finanzielle Grundlage von
Auseinandersetzungen einzelner Mujaheddin-Gruppierungen und
ndhrte die biirgerkriegsdhnlichen Situation Afghanistans in den

90er Jahren.” Dariiber hinaus trug sie zur Entstehung einer

? Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 407.
* Goodhand, in: Journal of Agrarian Change, S. 198.
* Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 407.
* Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 407.
®Bryd, S. 3.

" Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 407.
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,warlord“ Kultur bei.® Diese stammeszugehorigen, regionalen
Kriegsherren verfiigen noch heute iiber eigenes Militdr und
profitieren im Kampf um die Vorherrschaft von den Einnahmen
aus der Drogendkonomie. Anfang der 90er Jahre entwickelte sich
Afghanistan immer mehr zum Drogentransitland. Mit dem
Abschluss des Afghan Transit Trade Agreement (ATTA) im Jahre
1965 wurde Afghanistan gemal3 Art. 4 befugt, Giiter steuerfrei nach
Pakistan zu importieren.” Diese Route wurde in den kommenden

Jahrzehnten zunehmend fiir den Drogenhandel genutzt.

Rolle und Einfluss der Taliban

Im Jahre 1994 traten die Taliban erstmals im Siidosten des Landes
in Erscheinung. Sie wurden in erster Linie von einflussreichen,
afghanisch-pakistanischen Transport Unternechmen unterstiitzt, die
die Zahlung von Gebiihren fiir die Nutzung der Handelsroute
umgehen wollten."” Im Jahre 1996 gelang es den Taliban, die
politische Fiihrung in Kabul zu iibernehmen und innerhalb
kiirzester Zeit 90 Prozent des Landes zu kontrollieren.'' Laut einer
Studie des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
wuchs allein zwischen 1994 und 1999 die Opiumproduktion von
3416 mt auf 4565 mt; dies macht 82 Prozent des weltweiten
Anbaus aus.'”? In diesem Zeitraum gelang es den Taliban, ihre
Vormachtstellung auszubauen. Oppositionelle Kriegsherren waren
bereit, sich den Taliban unterzuordnen, um im Gegenzug weiter mit
Opium handeln zu konnen. Die Taliban boten angesichts ihrer
Kontrolle iiber die Infrastruktur eine sichere Umgebung fiir illegale
Aktivititen.” Die internationale Gemeinschaft verurteilte die
Tétigkeiten der Taliban im  Zusammenhang mit der
Drogenwirtschaft, dem internationalen Terrorismus sowie der

Verletzung von Menschenrechten. Laut Art. 39 i.V.m Art. 41 und

“Bryd, S. 13.

° TheAfghan Transit Trade Agreement, 1965, Art. 4.

" UNODC, The Opium Economy in Afghanistan, S. 91.
' Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 408.

2 UNODC,World Drug Report 2008, S. 42.

3 UNODC, The Opium Economy in Afghanistan, S. 92.



42 der UN- Charta ist der Sicherheitsrat befugt, wirtschaftliche
Sanktionen gegen ein Land zu verhidngen, welches eine Bedrohung
fiir die internationale Sicherheit und den Frieden darstellt. Im
Oktober 1999 verabschiedete der UN Sicherheitsrat im Einklang
mit Kapitel VII der UN- Charta Resolution 1267. Diese bildet im
Hinblick auf Punkt 4 a die rechtliche Grundlage fiir wirtschaftliche
Sanktionen, die gegen die Taliban verhingt wurden."* Mit
wachsendem internationalen Druck sprachen die Taliban am 27.
Juli 2000, mit der Begriindung, die Opiumproduktion sei
unislamisch (haram), ein Opium Verbot aus.” Laut einer Studie
des UNODC fiel die Produktion im Jahre 2000 von 82.000 ha auf
8000 ha im Jahre 2001; dies macht rund 94 Prozent aus.'® Das
Fehlen alternativer Einkommensmoglichkeiten verursachte jedoch
Hungersnot und fiihrte zur Verschuldung der Bauern. Dieser
Umstand machte sich insbesondere nach dem Sturz der Taliban im
Jahre 2001 auf die Drogenproduktion bemerkbar, da der Anbau
wieder rapide annahm. Die Konflikte der letzten zwei Jahrzehnte
ruinierten nicht nur die Wirtschaft des Landes, das
Sicherheitssystem und die Infrastruktur, sondern unterminierten
zugleich die Kontrolle des Staates. Auf dieser Basis wurde der

Néhrboden fiir eine florierende Drogendkonomie geschaffen.

I11. Die afghanische Drogendokonomie heute

Als Antwort auf die Anschlidge auf das World Trade Center vom
11. September 2001 begannen die USA ihren militdrischen
GroBeinsatz Operation Enduring Freedom.

Zwei Monate nach der Intervention wurde das Taliban Regime
gestiirzt. Im Hinblick auf die afghanische Drogenproduktion wirkte
sich der Erfolg der internationalen Streitkridfte allerdings negativ
aus. Das Drogenanbauverbot aus dem Jahre 2000 liel die

Handelspreise um das Zehnfache in die Hohe steigen und hatte in

' UN Doc S/Res/1267 (1999), S. 2.
' Charter of the United Nations, Chapter VII.
' UNODC, Illicit Drug Trends in Afghanistan., S.9.



den ldndlichen Regionen die Verschuldung vieler Bauern zur
Folge. Diese sahen sich nach dem Fall der Taliban gezwungen,
erneut Opium anzubauen, um einen Ausweg aus ihrer finanziellen
Notlage zu finden."” Das UNODC berichtet in seinem World Drug
Report 2008, dass speziell der Opiumanbau im Jahre 2007 um 17
Prozent - von 165.000 ha auf 193.000 ha - gestiegen ist.'® Dies
bedeutet, dass Afghanistan zuvor flir 82 Prozent des weltweiten
Anbaus verantwortlich war. Im Jahre 2006 war die Zahl der
produzierenden Provinzen von 28 auf 21 gesunken; gleichzeitig
war die Anzahl der Opium freien Regionen von sechs auf 13
gestiegen. Mit einem Zuwachs von 34 Prozent lieferte Afghanistan
im Jahre 2007 mit 8200 mt 92 Prozent der globalen
Opiumproduktion. " Dabei wurde 2/3 des Suchtstoffes in den
stidlichen Provinzen angebaut, wobei die Provinz Helmand allein
fiir 53 Prozent der gesamten Produktion verantwortlich war.*® Auch
die Zahl der in den Drogenanbau involvierten Bauern hat um 14
Prozent zugenommen. Im Jahr 2007 beteiligten sich 509.000
Haushalte an der Produktion - im Vorjahr waren es noch 448.000
Familien.”! Dabei profitieren vorzugsweise einkommensschwache
Kreise vom Drogenanbau, da die Nachfrage an Arbeitskriften fiir
die Produktion hoch ist. Ein Grofiteil der Landeigentiimer ist
zudem bereit, ihre Felder zum Zwecke des Opiumanbaus zu
verpachten, um im Gegenzug einen Teil der Ernte einfordern zu
konnen. Fiir vermogenslose Haushalte liefert diese Option Zugang
zu Land und Kredit. Allerdings befinden sich die Bauern in einem
Abhéngigkeitsverhiltnis, welches das Einstellen des Anbaus

beinahe unmdéglich macht.

' Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 408.
'8 UNODC, World Drug Report 2008, S. 39.
' UNODC, World Drug Report 2008, S. 39.
2 UNODC, World Drug Report 2008, S. 39.
2l UNODC, World Drug Report 2008, S. 39.



C. Gefahren fiir die internationale Gemeinschaft

Die florierende Opiumwirtschaft Afghanistans stellt nicht nur einen
destabilisierenden Faktor flir die regionalen Strukturen des Landes
dar. Hinzukommend birgt sie Gefahren fiir die internationale
Gemeinschaft, die ihr Mitwirken im Kampf gegen die
Drogenproduktion des Landes unerlédsslich macht. Der Aufbau des
afghanischen Exekutivapparates ist fiir die Bekdmpfung der
Drogenproduktion relevant. Sie ist fiir die Schaffung eines stabilen
Systems verantwortlich, welches die Autoritdt der Regierung durch
staatliche Korruption nicht untergribt. Die internationale
Gemeinschaft ist bemiiht, durch die Herstellung von Sicherheit und
einer intakten Regierungsgewalt, den Kreislauf der afghanischen
Drogendkonomie zu durchbrechen. Denn ein instabiles
Afghanistan mit einem florierenden Drogenmarkt, welches die
Einnahmequelle fiir die Aktivititen terroristischer Gruppen
darstellt, bedroht die internationale Sicherheit. Gemif Kapitel VII
der UN- Charta gilt es jedoch internationalen Schutz zu
garantieren.

Allerdings verhindert die unaufhaltsame Produktion illegaler
Suchtstoffe die Bildung einer starken afghanischen Regierung.
Dariiber hinaus erschwert sie die Wiederherstellung der
Rechtsstaatlichkeit und verhindert eine legale Wirtschaftspolitik.
Die Drogenproduktion sowie der illegale Handel bilden die Quelle
staatlicher Korruption und unterminieren die Entstehung einer
starken politischen Autoritdt.”? Fiir die Kriegsherren bildet der
Drogenmarkt die Haupteinnahmequelle zur Finanzierung ihres
Militdrs. Diese wiederum untergraben die Macht der afghanischen
Regierung. Ein Grofteil der involvierten Staatsmédnner und
Kriegsherren besetzen einflussreiche politische Amter und fordern
glinstige Bedingungen fiir einen florierenden Drogenmarkt.” Im

Zuge von Bestechungsgeldern tolerieren und  schiitzen

22 Goodhand, in: International Peacekeeping, S. 411 f.
» Bryd/Ward, S. 10 f..



Exekutivorgane auf allen Ebenen der Regierung die Produktion
von und den Handel mit Drogen. Es wird vermutet, dass
afghanische Beamte in 70 Prozent des Handels involviert sind.
Zudem werden 25 Prozent der Parlamentsmitglieder verdichtigt,
vom Drogenmarkt zu profitieren.** Vor diesem Hintergrund ist es
der afghanischen Regierung nicht moglich, ein sicheres System
unter Berlicksichtigung des Rechtsstaatsprinzips zu gewihrleisten.
Dies ist jedoch fiir die Entwicklung eines demokratischen Staates
erforderlich. Eine weitere Bedrohung stellt der wieder erstarkte
Einfluss der Taliban dar. Es wird vermutet, dass die finanziellen
Mittel der Taliban zu 70 Prozent aus Schutzgeldern bestehen.”® Die
Sicherheitsliicken im afghanischen System werden von
Aufstindischen, Kriminellen, korrupten Beamten und Terroristen
genutzt. Die Taliban fiillen diesen Hohlraum, indem sie eine
alternative Sicherheitsquelle liefern.?

Das Drogengeschift birgt globale Gefahren fiir die
Zivilgesellschaft. Sie tridgt in hohem Malle zur Intensivierung von
Kriminalitdit und Gewalt bei und schadet der Wirtschaft des

Landes. ?’

Volkerrechtliche Grundlagen

Die Probleme, die sich aus der Drogenproduktion Afghanistans fiir
die internationale Sicherheit ergeben, haben alarmierende Wirkung
auf die Volkergemeinschaft. Diese ist bemiiht mit Hilfe von
voOlkerrechtlichen Maflnahmen die Produktion aufzuhalten, um die
internationale Sicherheit zu gewdéhrleisten. Die Rechtsgrundlagen
fiir eingreifende Handlungen bilden dabei die volkerrechtlichen
Rechtsquellen, welche in Art. 38 Abs. 1 IGH Statut aufgefiihrt
werden. Demzufolge basiert das Volkerrecht auf volkerrechtlichen

Vertrigen, dem Gewohnheitsrecht, den allgemeinen

2 Glaze, S. 6.
% Glaze, S. 6.
%6 Glaze, S. 10.
" Glaze, S. 7.



Rechtsgrundsitzen und Hilsmitteln.® Die stirkste Rechtsquelle ist
der volkerrechtliche Vertrag. Darunter zu verstehen ist, ,,[...] jede
zwischen zwei oder mehreren Staaten bzw. anderen vertragsfahigen
Volkerrechtssubjekten — getroffene  Vereinbarung, die dem
Volkerrecht unterliegt.“” Das Gewohnheitsrecht hingegen, setzt
sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen muss der
objektive Aspekt einer allgemeinen und wiederholten Ausiibung
des Rechts vorhanden sein. Zum anderen miissen diese Punkte
subjektiv als Recht anerkannt werden.”® Des Weiteren werden die
allgemeinen Rechtsgrundsitze als Quelle herangezogen. Als solche
werden Rechtsprinzipien verstanden, die den meisten nationalen
Rechtsordnungen gemein sind, wie der Grundsatz von Treu und
Glauben.”" Als letzte Rechtsquelle nennt Art. 38 Abs. 1 IGH Statut
die Hilfsmittel. Diese basieren auf richterliche Entscheidungen und
Lehrmeinungen der einzelnen Nationen und stammen von den
qualifiziertesten Spezialisten. Generell bildet die Charta der

Vereinten Nationen das Fundament des Volkerrechts.

D. Volkerrechtliche Instrumente zur Drogenbekimpfung

in Afghanistan

Laut Resolution 1817 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der
internationalen Sicherheit, dem Terrorismus und der illegalen
Drogendkonomie.*> Es wird betont, dass wirksame internationale
MaBnahmen gegen die Produktion und den Handel in einem weiter
gefassten Kontext eingebettet sein miissen. Demnach kann die
Bekdmpfung der Drogenproduktion nur erfolgsversprechend sein,

wenn die Bereiche Sicherheit, Regierungsfiihrung,

2 JGH Statut, Art. 38 Abs.1.

¥ Ipsen, S. 98.

* Ipsen, S.191.

3! Ipsen, S. 208.

32 UN Doc S/Res/1817 (2008), S. 1.



Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sowie der Sektor
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung revidiert werden.

Nachfolgend soll erldutert werden, mit welchen konkreten
Aktivititen die internationale Volkergemeinschaft gegen die

afghanische Drogenproduktion vorgeht.

UN-Drogenkonventionen

Die Grundlage des internationalen Engagements im Kampf gegen
die globale Drogenproduktion bilden drei Konventionen der
Vereinten Nationen. Die Single Convention on Narcotic Drugs
(1961), die Convention on Psychotropic Substances (1971) sowie
die United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and  Psychotropic  Substances (1988). Mit der
Unterzeichnung der ersten beiden Konventionen hat sich die
Volkergemeinschaft dazu verpflichtet, gegen die
Drogenproduktion, den Handel und den Missbrauch von illegalen
Suchtstoffen = vorzugehen. Laut Art. 22 Abs. 2 der
Einheitskonvention® sowie Art. 7 der Konvention aus dem Jahre
1971°* ist die Produktion von Suchtstoffen ausschlieBlich zu
medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken gestattet. Die
Konvention aus dem Jahre 1971 erweitert die Regelungen auf
halluzinogene Stoffe. Insbesondere die Konvention aus dem Jahre
1988 formuliert Mafinahmen zur Unterbindung des Handels, der
Geldwische sowie der Handhabung von Vorlduferstoffen.®
Allerdings regeln die Konventionen in erster Linie die
Rahmenbedingungen fiir das Vorgehen gegen Aktivititen im
Bereich der Drogendkonomie. Alle Unterzeichnerstaaten werden
dazu aufgerufen, Ma3nahmen einzuleiten, die im Einklang mit dem
jeweiligen nationalen Recht stehen. Damit die Umsetzung der
Konventionen weitestgehend sichergestellt werden kann, haben die

Vertragsparteien geméfl Art. 5 der FEinheitskonvention ein

%3 Single Convention on Narcotic Drugs, UNTS Vol. 520, No.7515, S.204 ff.
* Convention on Psychotropic Substances, UNTS Vol. 1019, S. 175 ff.

% United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, E/CONF.82/15
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internationales Kontrollgremium (/nternational Narcotics Control
Board- INCB) ins Leben gerufen. Afghanistan hat alle drei
Drogen-Konventionen unterzeichnet und sich somit gemeinsam mit
der internationalen Gemeinschaft zur Bekdmpfung des weltweiten

Drogenmarktes verpflichtet.

Das Petersberger-Abkommen

Nach dem Sturz der Taliban haben sich unter der Aufsicht der
Vereinten Nationen, afghanische Parteigruppen sowie Vertreter der
internationalen Gemeinschaft in Bonn zusammengefunden, um die
Implementierung einer neuen Ubergangsregierung zu besprechen.
Der Sicherheitsrat hatte zuvor in Resolution 1378 seine
Unterstiitzung fiir die Schaffung einer Regierung ausgesprochen,
die das Taliban Regime ersetzt.** Am 5. Dezember 2001 wurde das
Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending
the Re-establishment of Permanent Government Institutions
unterzeichnet und der Eintritt der Interimsregierung zum 22.
Dezember 2001 beschlossen.’’” Die neue Ubergangsregierung
wurde dariiber hinaus aufgerufen im Kampf gegen Terrorismus,
Drogen und dem organisiertem Verbrechen mit der internationalen
Gemeinschaft zu kooperieren.®®  Gleichzeitig wurde der
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu angehalten, das Mandat
fiir die Einsetzung einer internationalen Schutztruppe zu erteilen,
um den Wiederautbau der afghanischen Armee sowie die
Herstellung der Sicherheit zu garantieren.”” Einen Tag nach der
Unterzeichnung des Petersberger-Abkommens erklarte der
Sicherheitsrat in Resolution 1383, seine Unterstiitzung fiir die in
Bonn dargelegten Wiederautbaumafinahmen des afghanischen
Staates. Aullerdem bestétigte er seine Bereitschaft fiir weitere

MaBnahmen zur Unterstiitzung der Ubergangsregierung.*’ Insofern

% UN Doc S/Res/1378 (2001), S. 2.

7 UN Doc S/2001/1154 (2001), S. 6.
* UN Doc S/2001/1154 (2001), S. 6.
¥ UN Doc S/2001/1154 (2001), S. 9.
“ UN Doc S/ Res/1383 (2001), S. 1 f..



11

bildet das Petersberger-Abkommen den Grundstein internationaler

Zusammenarbeit in Afghanistan.

United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA)

Um die Umsetzung der Ziele des Petersberger-Abkommens zu
garantieren, beschloss der Sicherheitsrat auf Vorschlag des
Generalsekretirs der Vereinten Nationen mit Resolution 1401 die
Griindung der United Nations Assistance Mission to Afghanistan
(UNAMA).*" Die wesentlichen Aktivititen der UNAMA wurden in
Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung festgelegt. So ist
diese Mission der Vereinten Nationen fiir die politische und
strategische Beratung im Bereich der Friedenssicherung zustindig;
dirigiert und unterstiitzt wird diese MaBnahme vom UN
Department of Peacekeeping Operations,. Darliber hinaus leistet
das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung der
Menschenrechte, dem Wiederaufbau des Landes sowie der
Wiederherstellung des Staatsapparates. Weiterhin leistet die
UNAMA in Kooperation mit der afghanischen Regierung
humanitire Hilfe.** Die UNAMA ist zudem mit der Koordinierung
und  Implementierung aller internationaler = Handlungen,

insbesondere die des Afghanistan- Paktes, beauftragt.”

I1I1. Der Afghanistan-Pakt

Vom 31. Januar bis zum 1. Februar 2006 fanden sich im Rahmen
der Afghanistan-Konferenz in London die Vertreter von 66 Staaten
sowie 15 internationalen Organisationen zusammen. Sich auf das
Petersberger- Abkommen stiitzend sollten die Bedingungen fiir die
zukiinftige Arbeit in Afghanistan festgelegt werden. Resultat der
gemeinsamen Bemiihungen ist der Afghanistan-Pakt. Alle
Teilnehmer haben sich im Zuge des Paktes dazu verpflichtet, beim

Aufbau eines sicheren afghanischen Staates, der eine intakte

*'UN Doc S/Res/1401 (2002), S. 2.
2 UNAMA, http://www.unama-afg.org/about/background.htm.
“ UN Doc S/2002/278 (2002), S. 16.
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Rechtsordnung und die Wahrung der Menschenrechte
gewihrleistet, mitzuwirken.* Weiterhin soll, durch Forderung eine
starke Regierung konstituiert werden, die in Zukunft befahigt ist,
mit Hilfe der Koalitionspartner soziale und wirtschaftliche
Entwicklungen des Landes voranzutreiben. Ein weiteres Anliegen
ist die Bekdmpfung der Drogenproduktion, welche iiber die
Grenzen Afghanistans hinaus als Bedrohung gewertet wird.* So
verpflichtet sich die afghanische Regierung zur Verwirklichung der
im Afghanistan-Pakt dargelegten gemeinsamen Ziele. Im
Gegenzug erklart sich die internationale Gemeinschaft bereit, alle
notwendigen Mittel sowie jede Unterstiitzung fiir die Realisierung
des Abkommens bereitzustellen.** Um die Implementierung aller
beschlossenen Mafinahmen zu gewéhrleisten, haben sich die
internationale Gemeinschaft und die afghanische Regierung darauf
geeinigt, ein Koordinierungs- und Uberwachungsgremium (Joint
Coordination and Monitoring Board- JCMB) zu griinden. Ferner
hat die afghanische Regierung im Rahmen der Londoner Konferenz
den Entwurf eines nationalen Entwicklungsplans vorgelegt. In
Zusammenarbeit mit der Volkergemeinschaft entstand die
Afghanistan  National Development Strategy (ANDS). Die
Endfassung der ANDS, die am 12.06.2008 auf der Pariser
Afghanistan-Konferenz vorgestellt wurde, spiegelt die Ziele des
Afghanistan-Paktes wider. Das Konzept verdeutlicht die
Bereitschaft der afghanischen Regierung, ihrer nationalen
Verpflichtung im Hinblick auf den Aufbau eines stabilen Landes
nachzugehen. Der Plan stellt, die Wiederherstellung der Sicherheit,
des Rechtsstaatsprinzips, der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung sowie der Bekdmpfung der Drogenproduktion, als
zentrales Anliegen heraus. Es handelt sich dabei um Intentionen,

die bereits im Afghanistan-Pakt hervorgehoben wurden.”” Die

# The Afghanistan Compact, 2006, S.2.
* The Afghanistan Compact, 2006, S. 2.
* The Afghanistan Compact, 2006, S. 2.
7 Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, S. 5.
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florierende Drogendkonomie wird dabei als Hindernis und

Bedrohung fiir die angestrebten Ziele betrachtet.*

Sicherheit

Die Vertragsparteien des Afghanistan-Paktes erkennen die
Wiederherstellung und  Wahrung von  Sicherheit und
Rechtsstaatlichkeit als fundamentale Voraussetzung fiir die
Schaffung von Stabilitit und Entwicklung des Landes an. Zur
Verwirklichung dieses Zieles beabsichtigt die afghanische
Regierung, in Zusammenarbeit mit der internationalen
Gemeinschaft, afghanische Institutionen zu stirken und illegal
bewaffnete Gruppierungen zu entwaffnen.” Mit Hilfe der von der
NATO geleiteten Schutztruppe International Security Assistance
Force (ISAF), dem von den USA geleiteten Einsatz Operation
Enduring Freedom (OEF) und weiteren an der Reform des
Sicherheitssektors teilhabenden Staaten soll - laut des Afghanistan-
Paktes - die nationale, regionale und internationale Sicherheit
garantiert werden. Um den Sicherheitsbediirfnissen des Landes
gerecht zu werden, soll durch adédquate Schulung eine
verantwortungsbewusste, funktionsfihigen afghanischen Armee
(Afghan National Army- ANA) und eine nationale Polizei (Afghan
National Police - ANP), ausgebildet werden. Im Zuge dieser
Malnahme verpflichtet sich die internationale Gemeinschaft, die
Kapazititen der ANA bis zum Jahre 2010 auf 70.000 Mann
auszudehnen. Gleiches gilt fiir die ANP, die auf 62.000 Gesandte
aufgestockt werden soll.”® Diese ausgebildeten Exekutivorgane
sollen auf der Grundlage ihrer erworbenen Féhigkeiten bis zum
Jahre 2010 sowohl den Drogenanbau gezielt vernichten als auch

dem illegalen Drogenschmuggel entgegenwirken.’!

8 Islamic Republic of Afghanistan, ANDS, S. 147.
4 The Afghanistan Compact, 2006, S. 3.
%% The Afghanistan Compact, 2006, S. 6.
5! The Afghanistan Compact, 2006, S. 6.
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a) International Security Assistance Force (ISAF)

Kurz nach der Intervention in Afghanistan im Jahr 2001 erklirte
die internationale Gemeinschaft den Kampf gegen die afghanische
Drogenproduktion als mafigeblich fiir die Wiederherstellung von
Sicherheit und Stabilitdt. In Anlehnung an die Resolutionen 1378
und 1383 autorisierte der UN Sicherheitsrat in Resolution 1386 die
Einfiihrung einer internationalen Schutztruppe fiir den Zeitraum
von 6 Monaten. Die Militérprasenz sollte sich dabei nur auf Kabul
beschrénken.” Diese Entscheidung wurde im Einklang mit Kapitel
VII der UN-Charta getroffen. Um den Aufbau des Landes und die
Herstellung von Sicherheitsstrukturen iiber die Grenzen der
Hauptstadt hinaus zu fordern, wurde im Jahr 2003 durch
Resolution 1510 der Einsatz der ISAF auf ganz Afghanistan
ausgedehnt.”® Zudem wurde das Mandat der ISAF auf der Basis
von acht Resolutionen des Sicherheitsrates bis September 2008
verlidngert.* Bei der ISAF handelt es sich um ein Biindnis von 40
Liandern, wobei der Einsatz in der Regel der Fiihrung einer Nation
unterlag. Der stindige Wechsel erschwerte die logistische Planung,
sodass die Leitung am 11. August 2003 auf Wunsch der
Biindnispartner und der afghanischen Regierung auf die NATO
iibertragen wurde.”> Am 6. September 2006 unterzeichneten die
NATO und die afghanische Regierung die Declaration by the
North Atlantic Treaty Organization and the Islamic Republic of
Afghanistan mit welcher, der Grundstein fiir eine dauerhafte
Zusammenarbeit gelegt wurde.*® Die Leitlinien des ISAF-Einsatzes
wurden in Kooperation mit der afghanischen Regierung erarbeitet
und am 4. Januar 2002 in Form des Military Technical Agreement
(MTA) festgehalten. Geméll Art. 5 Abs. 2 a-c ist es Aufgabe der
ISAF, die afghanische Regierung bei der Ausbildung der

32 UN Doc S/Res/1386 (2001), S. 2.

> UN Doc S/Res/1510 (2003), S. 2.

> Es handelt sich dabei um die Resolutionen
1386,1413,1444,1510,1563,1623,1707 und 1776 des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen.

% ISAF, http://www.nato.int/isaf/topics/history/index.html

% Declaration by the North Atlantic Treaty Organization and the Islamic
Republic of Afghanistan, 2006.
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Sicherheitskriifte zu unterstiitzen,”’ damit sich in Zusammenarbeit
mit dem nationalen Personal dem Aufbau eines Sicherheits- und
Rechtssystems gewidmet werden kann. Die ISAF hat auBBerdem die
Pflicht das aufstindische Militir unterschiedlicher Kriegsherren zu
entwaffnen.”® Dieses Vorgehen ist grundlegendend fiir das
Angehen des Drogenproblems. Es sind insbesondere die
subversiven Gruppierungen, die von der Opiumproduktion
profitieren und militdrische Aktionen durch Drogenhandel
finanzieren. Die ISAF unterstiitzt die afghanische Regierung im
Kampf gegen die Drogenproduktion. Sie greift jedoch weder auf
direkte Weise in die Zerstorung der Opiumfelder ein, noch
unternimmt sie militdrische Aktionen gegen die Produzenten
illegaler Suchtstoffe. Ihre Hauptfunktion besteht in der Ausbildung
der ANA und der ANP. Die ANP und die ANA sind ihrerseits fiir
die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit
verantwortlich. Die Ausbildung der ANA erfolgt in erster Linie
durch die USA und wird von GroBbritannien und Frankreich
unterstiitzt.” Die afghanischen Polizeieinheiten werden in
groferem Malle als die ANA mit der Drogenvernichtung
beauftragt. Sie werden von Deutschland mit Hilfe weiterer
Koalitionspartner trainiert.”” Mittlerweile wurden iiber 50.000
Polizeibeamte ausgebildet, die auller threm
Drogenbekdmpfungsauftrag  den  sicheren =~ Ablauf  von
Prisidentschafts- und Parlamentswahlen gewéhrleisten sollen.®'

Die internationale Gemeinschaft macht im Kampf gegen die
Drogenproduktion auch von so genannten Provincial
Reconstruction Teams (PRT’s) gebrauch; diese agieren ebenfalls
unter der Schirmherrschaft der ISAF. Sie wurden auf der

volkerrechtlichen Grundlage von Resolution 1623 des UN-

7 Military Technical Agreement between the International Security Assistance
Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan (‘Interim
Administration’),2002, Art. 5 Abs. 2 a-c.

8 Galis, S. 4.

¥ Karzai, S.69.

8 Karzai, S.70.

¢l Karzai, S.70.
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Sicherheitsrates ins Leben gerufen.®” Bei den PRT’s handelt es sich
um 26 zivil-militirische regionale Gruppen, die unter der Aufsicht
von jeweils einer Fiihrungsnation der afghanischen Regierung beim
Wiederaufbau des Landes assistieren sollen. Dabei stirken 50-500
Personen pro Einsatzgruppe die Staatsverwaltung.” Mit Hilfe des
»light footprint Ansatzes sollen diese Gruppen einem moglichen
Besatzungscharakter der internationalen Bemiihungen
entgegenwirken.* Sie haben nicht nur den militirischen Auftrag,
Sicherheit in den einzelnen Regionen des Landes zu garantieren,
sondern sind dazu berufen, die Ausbildung von Behorden und der
Polizei zu fordern. Zu ihrem Aufgabenbereich zdhlt auBerdem,
unterstiitzend bei der Verbesserung der Infrastruktur mitzuwirken
und sich bei der Umsetzung von Hilfsprojekten einzubringen.®
Gleichzeitig tiberwachen die PRT’s multi- und bilaterale Projekte.
Sie sind auBlerdem verpflichtet, die afghanische Regierung als auch
die Befehlshaber der ISAF mit Informationen zur politischen,

militdrischen und zivilen Lage vor Ort zu versorgen.®

Regierungsfithrung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte

Der zweite Bereich, der fir den Aufbau eines stabilen und
drogenfreien Afghanistans von Bedeutung ist, betrifft die
Wiederherstellung des Rechtsstaates unter der Wahrung der
Menschenrechte. Von hochster Relevanz ist dabei, der Aufbau
eines auf allen Regierungsebenen effektiven, transparenten und
verantwortungsbewussten Verwaltungsapparats. Auf diese Weise
soll insbesondere der Korruption, die auf allen staatlichen Ebenen
des afghanischen Systems herrscht und den Drogenmarkt nihrt,
Einhalt geboten werden. Hierfiir wurden die Vertragsparteien des
Afghanistan-Paktes aufgerufen, bis Ende 2006 den vom 3I.

Oktober 2003 stammenden, einzigen vOlkerrechtlichen Vertrag zur

2 UN Doc S/Res/1623 (2005), S.1.

8 Gauster, in: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, S. 9.
 Gauster, in: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, S. 9.
% ISAF; http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/index.html.

% JSAF, http://www .nato.int/isaf/topics/recon_dev/prts.html.
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Bekdmpfung von Korruption (United Nations Convention against
Corruption), zu ratifizieren.” Diese Konvention wurde auf der 58.
Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf der
Grundlage von Resolution 58/4 verabschiedet und ist mittlerweile
von 140 Staaten unterzeichnet. Sie ist am 14. Dezember 2005 in
Kraft getreten.®® Gegenstand der Konvention ist gemiy Art. 5-14
die Intensivierung von MalBnahmen zur Vorbeugung und
Bekdmpfung von Korruption und Geldwischerei, flir eine
verantwortungsvolle Staatsfithrung.”” Das Abkommen listet dabei
vorzunehmende Handlungen auf. Dazu zdhlt das jeder Staat
Transparenz in seiner Regierungsfilhrung aufweisen muss und
gleichzeitig unabhingige Institutionen schaffen sollte, die
verdidchtigen Spuren der Korruption nachgehen. Kapitel drei (Art.
15-42) fordert die Vertragsparteien dazu auf, ausreichend
Malnahmen zur Strafverfolgung sowie Sanktionen fiir staatliche
Amtstriger festzulegen” Auch im Bereich der internationalen
Zusammenarbeit, Kapitel 4 (Art. 43- 50), werden spezifische
Regelungen getroffen, insbesondere hinsichtlich der Auslieferung.”
Die Bekdmpfung staatlicher Korruption und die damit
einhergehende Stirkung der Regierungsfiihrung, bildet nur einen
Teil der Aktivititen im Kampf gegen die Drogenproduktion. Auf
der Grundlage von bindendem Gesetz und fairen Verfahrens soll
allen Menschen ein gleichberechtigter Zugang zur Justiz
ermdglicht werden.”” Zu diesem Zweck soll bis 2010 der gesamte
Regierungsapparat umstrukturiert und die Aufgaben des
offentlichen Dienstes neu gegliedert werden.”” Leitendes Personal
auf Justiz-, Zentralstaats- und Regierungsebene muss sich seit Ende
2007 Leistungstiberpriiffungen unterziehen, um die addquate

Ausbildung eingesetzter Beamter zu sichern.”* Zudem soll bis Ende

7 The Afghanistan Compact, 2006, S. 7.
% United Nations Convention against Corruption, 2003, UN Doc A/Res/58/4.
% United Nations Convention against Corruption, 2003, UN Doc A/Res/58/4.
" United Nations Convention against Corruption, 2003, UN Doc A/Res/58/4.
! United Nations Convention against Corruption, 2003, UN Doc A/Res/58/4.
> The Afghanistan Compact, 2006, S.7.
3 The Afghanistan Compact, 2006, S.7.
™ The Afghanistan Compact, 2006, S.7.
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2010 ein gesetzmidBiger Rahmen fir zivil-, straf- und
handelsrechtliche Angelegenheiten geschaffen werden, an dem sich
judikative und legislative Institutionen orientieren miissen. Ziel ist
es, die Handlungsfahigkeit aller Organe bis Ende 2010 zu sichern.”
Im Hinblick auf die Drogenproduktionsbekdmpfung soll die
Herstellung der Rechtstaatlichkeit dazu beitragen, die Zahl der
Verhaftungen und Verurteilungen von Schmugglern und korrupten
Beamten zu steigern. Ein optimierter Informationsfluss soll den

Aktivitdten der am Drogengeschift Beteiligten Einhalt gebieten.”

a) Justizreform

Die Vertragsparteien des Petersberger-Abkommens haben in
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die Errichtung einer
juristischen ~ Kommission  (Judicial — Reform  Commission)
beschlossen.”” Diese ist verantwortlich fiir den Aufbau eines im
Einklang mit den islamischen Prinzipien stehenden Justizsystems,
das den internationalen Anforderungen, dem Rechtsstaatsprinzip
sowie der afghanischen Rechtstradition gerecht wird.”® Die
rechtssprechende Gewalt wurde von der Interimsregierung
installiert und wie im Abkommen gefordert, dem Obersten
Gerichtshof und weiteren Gerichten zugeteilt. Im Frithjahr 2002
wurde auf der Internationalen Afghanistan-Konferenz in Wien die
Leitung des Justizreformprogramms auf Italien iibertragen -
GroBbritannien hat die Leitung des Anti-Drogenprogramms

® Kurze Zeit darauf haben sich die Vereinten

ibernommen.’
Nationen und die internationale Vdlkergemeinschaft auf der
Afghanistan-Konferenz in Rom dazu verpflichtet, der afghanischen
Regierung beim Entwurf und der Implementierung eines

0

Reformplanes behilflich zu sein.** So hat das afghanische

Justizministerium im Mai 2005 mit Hilfe des von der UNDP

" The Afghanistan Compact, 2006, S. 8.
"6 The Afghanistan Compact, 2006, S. 8.
7 UN Doc S/2001/1154 (2001), S.4.

" UN Doc S/2001/1228 (2001), S. 2.

" Sedra, S. 6.

8 Sedra, S. 6.
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geleiteten Projekts Rebuilding the Justice Sector of Afghanistan den
Reformplan Justice for All vorgelegt.!' Die sowjetische
Besatzungszeit und die biirgerkriegsdhnlichen Zustdnde der letzten
zweil Jahrzehnte haben ihre Spuren hinterlassen. So verfiigt das
Land weder iiber Gefdngnisse, die internationalen Standards
gerecht werden noch iiber angemessen ausgestattete juristische
Institutionen.* Zudem sind Anwilte und Richter oftmals
mangelhaft ausgebildet.” Die Regierung und die internationale
Gemeinschaft beabsichtigen mit dem Reformplan diese Liicke zu
fiillen; den Aufbau und die Stirkung juristischer Institutionen zu
beschleunigen ist ein wesentlicher Punkt dieses Plans. Dariiber
hinaus soll jedem Biirger der Zugang zu Recht ermdglicht werden.
Dies wiederum erfordert die Bereitstellung von Bedingungen, die
einkommensschwachen Biirgern die Nutzung des
Rechtshilfesystems erleichtert.** Aufgrund von Unkenntnis beruft
sich nur ein kleiner Teil der Bevolkerung auf seine Rechte. Aus
diesem Grund soll bei der Bevolkerung durch Aufklarungsarbeit
ein  Rechtsbewusstsein  gefordert werden. In  diesem
Zusammenhang hat die afghanische Regierung mit Hilfe der
internationalen = Gemeinschaft, insbesondere unter Leitung
GroBbritanniens, die Criminal Justice Task Force (CJTF) errichtet.
Die CJTF ist beauftragt, gegen Drogenhédndler zu ermitteln und
diese strafrechtlich zu verfolgen.*” Die rechtliche Grundlage bildet
dabei Art. 34 Abs. 4 und Art. 36 des Counter Narcotics Law.
Dieses Gesetz wurde in Kooperation mit den Vereinten Nationen

verfasst.%

Es untersagt gemif3 Art. 7 den Anbau, die Produktion,
den Konsum, den Handel sowie jegliche Aktivititen im
Zusammenhang mit der Drogendkonomie. Die Vorschriften des

Counter Narcotics Law stehen in Abstimmung mit Art. 7 der

8t UNDP, http://www.undp.org/cpr/we_do/justice_afg.shtml

82 Lau, in: ZadRV, S. 923.

8 Lau, in: ZadRV, S. 923.

% Islamic Republic of Afghanistan, Justice for All, S. 10.

8 CITF,
http://www.cjtf.gov.af/Documents%200f%20CITF/About%20Us/About%20Us.
html.

8 Jelsma/Kramer/Rivier, S.17.
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afghanischen Verfassung.”” Art. 7 hilt die Verpflichtung
Afghanistans fest, den Forderungen aller unterzeichneter
internationaler Vertrdge sowie den Bedingungen der UN-Charta
nachkommen zu miissen.”® Zudem soll der Staat jede Form des
Drogenanbaus und des Schmuggels unterbinden.*® Das Ministry of
Counter Narcotics, dessen Errichtung unter anderem von den USA,
GroBbritannien und der UNODC getragen wurde, ist befdhigt, die
Kontrolle, Implementierung und Koordination nationaler Anti-
Drogen MaBnahmen sicherzustellen.” Dariiber hinaus hat
GrofBbritannien durch Ausbildungsmaflnahmen und Bereitstellung
notwendiger Ausriistung zur Grindung der Counter Narcotics
Police of Afghanistan (CNPA) beigetragen.”’ Die CNPA ist ein
wesentliches Exekutivorgan, das im Auftrag des Innenministeriums
handelt; sie ist vor allem fiir Ermittlungen gegen die Akteure der
Drogenwirtschaft zustindig.”” Fiir die strafrechtliche Verfolgung
wird hingegen im Allgemeinen die Afghan Special Narcotics Force

t93

eingesetz Im Zuge des Aufbaus eines funktionsfihigen

Polizeiapparates, hat die Europdische Union am 30. Mai 2007 die
Polizeiaktion EUPOL ins Leben gerufen. Ziel ist,

-], dass unter afghanischer Eigenverantwortung tragfahige und effiziente
Strukturen der Zivilpolizei geschaffen werden, die ein angemessenes
Zusammenwirken mit dem weiter gefassten System der Strafrechtspflege im
Einklang mit der Arbeit der Gemeinschaft, der Mitgliedsstaaten und anderen
internationalen Akteuren auf dem Gebiet der politischen Beratung und des
Institutsaufbaus sicher stellen werden. Dariiber hinaus wird die Mission den

Reformprozess mit dem Ziel unterstiitzen, dass eine vertrauenswiirdig und

¥ Die afghanische Verfassung ist am 26. Januar 2004 in Kraft getreten.

% Dies beinhaltet auch die drei UN- Drogen- Konventionen, die Afghanistan
unterzeichnet hat.

% Islamic Republic of Afghanistan,The Constitution of the Islamic Republic of
Afghanistan, 2004, Art.7.

% Counter Narcotics Implementaion Plan.

%! Foreign & Commonwealth Office, http://www.fco.gov.uk/en/fco-in-action/uk-
in-afghanistan/Counter-Narcotics/.

%2 Schweich, S. 57.

% Schweich, S. 57.
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effiziente Polizei aufgebaut wird, die nach internationalen Standards im Rahmen

der Rechtsstaatlichkeit arbeitet und die Menschenrechte achtet.***

Die Europdische Union wird somit ihren Beitrag zu Ausbildung des
Personals intensivieren und der afghanischen Regierung bei der
Bewiltigung ihrer Arbeit beratend zur Seite stehen. Die rechtliche
Grundlage fiir EUPOL ist die European Union and Afghanistan
Joint Declaration Committing to a new EU- Afghan Partnership
vom 16. November 2005.” Beide Parteien bekriftigen mit dieser
Erklirung ihre Zusammenarbeit hinsichtlich eines sicheren,

stabilen, drogenfreien und menschenrechtsachtenden Afghanistan.”

Mafinahmen fiir die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

in Afghanistan

Die Entwicklung des sozialen und wirtschaftlichen Sektors z&hlt zu
den zentralen Aufgaben der afghanischen und internationalen
Kooperation. Der Aufbau einer stabilen Wirtschaft ist fundamental
fiir die Bekdmpfung von Armut, Arbeitslosigkeit und Hungersnot.”’
Mit der Schaffung eines intakten privatwirtschaftlichen und
offentlichen Zweigs soll der Drogenwirtschaft entgegengewirkt
werden. Dariiber hinaus ist es Ziel, durch Forderung des sozialen
und physischen Kapitals die Zivilgesellschaft zu stirken. Dafiir
sollen Investitionen in den Bereichen der Infrastruktur und der
natiirlichen Ressourcen, des Bildungs- und Gesundheitssystems
sowie der landwirtschaftlichen Entwicklung getitigt werden.”® Die
Entwicklungen des privatwirtschaftlichen Sektors sowie der
wirtschaftlichen Regierungsfiithrung haben hochste Prioritit.” Bis

Ende 2010 beabsichtigen die Vertragsparteien, institutionelle und

% Gemeinsame Aktion des 2007/369 GASP des Rates vom 30. Mai 2007 iiber
die Einrichtung einer Polizeimission in Afghanistan, 2007, Art. 3, ABI,
L/139/33.

% European Union and Afghanistan Joint Declaration Committing to a new EU-
Afghan Partnership, 2005.

% European Union and Afghanistan Joint Declaration Committing to a new EU-
Afghan Partnership, 2005.

°7 The Afghanistan Compact, 2006, S. 4.

% The Afghanistan Compact, 2006, S. 4.

% The Afghanistan Compact, 2006, S. 4.
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regulatorische Anreize zu schaffen, um die Produktivitit zu
steigern und eine Hinwendung zum legalen landwirtschaftlichen
Gewerbe zu fordern. Weiterhin soll die Entwicklung des ldndlichen
Raums vorangetrieben werden, sodass lokale Regierungen bis Ende
2010 eigenverantwortlich ihre Gemeinden regieren konnen.'®
Diese MaBnahmen sind im Hinblick auf die Bekdmpfung der
Drogenproduktion  erforderlich, da sie den von der
Drogenproduktion abhédngigen Bauern Alternativen fiir den
Lebensunterhalt bieten. Auf diese Weise soll der Drogenanbau bis
Ende 2010 in solch eine Mal3 verringert werden, dass allméhlich
auf eine ginzliche Bekimpfung hingearbeitet werden.'"!

Im sozialen Bereich mochte die afghanische Regierung mit Hilfe
der internationalen Gemeinschaft Programme entwickeln, auf deren
Grundlage die Drogennachfrage gesenkt und verbesserte
Behandlungsmethoden fiir Abhédngige bereitgestellt werden

konnen.'*

a) Alternative Livelihood Projects

Die Drogenwirtschaft bildet fiir ein Grofiteil der afghanischen
Bevolkerung die Lebensgrundlage. Allein im Jahr 2004 hat der
Handel mit Drogen 60 Prozent des  afghanischen
Bruttoinlandsproduktes betragen.'” Die afghanische Regierung hat
mit der Volkergemeinschaft  Projekte  entwickelt, die
einkommensschwachen Bauern alternative Erwerbsmoglichkeiten
bieten. Zu diesem Zweck werden Investitionen im Bereich der
landwirtschaftlichen Entwicklung, der landlichen Infrastruktur und
der Regierungs- und Gemeindeforderung getitigt. Dariiber hinaus
soll das Kreditwesen reformiert und der Aufbau eines sozialen
Sicherheitsnetzes vorangetrieben werden.'” Projekte zur Forderung

alternativer Erwerbsmoglichkeiten werden in erster Linie auf der

' The Afghanistan Compact, 2006, S. 12.
1" The Afghanistan Compact, 2006, S. 11.
192 The Afghanistan Compact, 2006, S. 11.
1% UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 5.
1% UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 7.
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Grundlage von bilateralen Vertragen mit drei wesentlichen
Investoren durchgefiihrt. Die US Agency for International
Development (USAID) ist eine unabhdngige, bundesstaatliche
Behorde. Sie ist darauf konzentriert, ausgedehnte Unterstiitzung an
Liander zu leisten, die sich im demokratischen Reformationsprozess
befinden, an Armut leiden oder sich von nationalen Katastrophen
erholen miissen.'” In Afghanistan beabsichtigt die USAID durch
die Forderung von Unternehmen und alternativen Agrarprodukten,
das  Wachstum der legalen  Wirtschaft sowie die
Unternehmensproduktivitit zu beschleunigen. Die USAID stellt
das notwendige Material, die Technologie und die Expertise zur
Verfiigung, sodass die Bauern mit dem Anbau legaler Produkte
vertraut gemacht werden konnen.'” Des Weiteren stiarkt USAID
ortliche Regierungen, um gemeinschaftlich auf alternative
Unternechmensmoglichkeiten ~ aufmerksam  zu  machen.'”
Gleichzeitig bietet sie im Rahmen von arbeitsintensiven ,,cash- for-
work® Programmen direkte alternative Einnahmequellen fiir
diejenigen, die vom Drogenanbau abhingig sind.'”™ Haufig handelt
es sich bei diesem Programm um kurzfristige Téatigkeiten, die im
Zusammenhang mit dem Aufbau der lidndlichen Infrastruktur
stehen. Zudem leistet USAID finanzielle Unterstiitzung fiir
nationale Programme. Das UK Department of International
Development (DFID) ist Teil der britischen Regierung und arbeitet
mit der internationalen Gemeinschaft in den Bereichen
Wiederaufbau und Armutsbekdmpfung zusammen.'” Von 2002 bis
2008 hat GroBbritannien Afghanistan 288 Mio. US-Dollar durch
multilaterale Kanile, wie der Weltbank oder der UN, zukommen
lassen.'” Allein fir die afghanische National Drug Control

Strategy wurden von 2003-2006 180 Mio. US-Dollar zur

19 USAID, http://www.usaid.gov/about_usaid/.

1% USAID, http://afghanistan.usaid.gov/en/Program.20a.aspx
17 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 7.
1% UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S.29.
19 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 37.
" UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 37.
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Verfliigung gestellt.'""  GroBbritanniens Programm strebt die
Schaffung einer Umgebung an, in der durch Forderung von
staatlichen und demokratischen Institutionen und des
Sicherheitssektors eine stabile Wirtschaft wachsen kann.'? Die
britischen Aktivitdten beriicksichtigen zwar die Notwendigkeit des
Anbaus alternativer Produkte, der Fokus jedoch liegt auf der
professionellen Ausbildung der Bevdlkerung, der Entwicklung der
Gemeinden, des Kreditsystems und der Marktwirtschaft. Ahnlich
wie die USA investiert auch GroBbritannien in ,,cash- for- work*
Programme und versucht im direkten Dialog die Bauern vom

Anbau legaler Produkte zu iiberzeugen.'"

Weitere Programme
werden von der Europdischen Kommission (EC) initiiert, wobei
sich ihre Arbeit auf die Bekdmpfung der Drogenproblematik
konzentriert. Dieses Vorgehen ist eine nahe liegende Konsequenz
angesichts der Tatsache, dass 90 Prozent des konsumierten Heroins

M4 Zudem  ist  die

in Westeuropa aus Afghanistan stammt
Europdische Kommission aktiv im Bereich der lindlichen
Entwicklung und des Arbeitsplatzsektors tdtig. Das Fehlen eines
regulierten Arbeitsmarkts erschwert die Aufrechtherhaltung des
Angebots alternativer Mdglichkeiten. Zu diesem Zweck wurden
bereits 28 Mio. US-Dollar zur Verfiigung gestellt. Zusitzliche 8.8.
Mio. US-Dollar wurden in Programme investiert, die sich auf die
Entwicklung alternativer Erwerbsquellen konzentrieren.'"

Neben den bilateralen Aktivitdten im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich gibt es eine Reihe nationaler Maflnahmen, die jedoch in
erster Linie von auslidndischen Sponsoren finanziert werden. So ist
das National Solidarity  Programme (NSP) eines der
umfangreichsten nationalen MaBnahmen.''® Dessen Ziel ist es,
soziales Kapital durch gute lokale Regierungsfiihrung zu fordern

und somit die Selbststindigkeit der Gemeinden zu stirken; sie

""" UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 37.
"2 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 37.
113 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 37.
' UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S.42.
!> UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 42.
1" UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 47.
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sollen in der Lage sein iiber die Art ihrer Einnahmequellen selbst
zu bestimmen.'” Den Gemeinden soll die Bedeutung einer guten
Regierungstiihrung samt sozialem, humanem und wirtschaftlichem
Kapital bewusst gemacht werden. Gleichzeitig sollen sie {iber das
gesetzliche Verbot des Drogenanbaus aufgeklirt werden. Finanziert
wird dieses Projekt hauptsidchlich vom Afghan Reconstruction
Trust Fund (ARTF), Kanada, Dinemark, Japan und Norwegen.'®
Das National Emergency Employment Programme (NEEP) sowie
das National Rural Access Programm (NRAP) sind die wichtigsten
nationalen Programme im Hinblick auf den Wiederaufbau der
Infrastruktur.'” Sie dhneln den ,,cash- for- work* Programmen der
internationalen Partner und bieten kurzeitig Arbeitspldtze. Das
NEEP und NRAP werden zum groBten Teil von der ARTF, EC,
USAID, DFID und der Weltbank finanziert."” Das Micro Finance
Investment Support for Afghanistan (MISFA) wurde ins Leben
gerufen, um den Mikro Finanzsektor zu koordinieren und zu
fordern. Einkommensschwache Familien bekommen auf diesem
Weg die Moglichkeit, finanzielle Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen.'”' Unterstiitzt wird die MISFA von der ARTF und der
DFID, die fiir die kommenden 5 Jahre ein Budget von 213 Mio.
US-Dollar bereit stellen.'?

Paris Declaration on Aid Effectiveness

Die Investitionen, die die internationale Gemeinschaft fiir die
unterschiedlichen Programme in Afghanistan bereitstellt, sind
angelehnt an die Paris Declaration on Aid Effectiveness. Dieses ist
ein  verbindliches = Abkommen  fiir die internationale
Entwicklungszusammenarbeit und wurde von mehr als 100
Reprasentanten verschiedener Organisationen,

Entwicklungsbanken und Partnerlindern unterzeichnet. Laut der

""" UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 47.
"8 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 47.
! UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S.49.
120 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S.49.
2L UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 51.
122 UNODC, Mapping of Alternative Livelihood Projects, S. 51.
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Paris  Declaration on Aid Effectiveness sollte sich die
Zusammenarbeit an fiinf Sdulen orientieren: Die Partnerlinder
entwickeln Entwicklungsstrategien,'” an denen die Programme der
Geberlinder angelehnt sein miissen.'” Alle MaBnahmen der
Geberlinder miissen Transparenz vorweisen,'” sodass durch
Beobachtung und Kontrolle Projekte optimiert werden konnen.'?®
Geber- und Partnerldnder miissen die Verwendung von Geldern
sowie die erzielten Ergebnisse offen legen.'””” Die afghanische
Regierung hat sich im Rahmen des Afghanistan-Paktes dazu
verpflichtet, in Ubereinstimmung mit Abs. 2. Nr. 14 der Pariser
Erklarung eine detaillierte Ausfiihrung der wesentlichen Ziele
internationaler Zusammenarbeit vorzulegen. Im Gegenzug hat der
Volkerbund in Anlehnung an Abs. 2 Nr. 15 seine Bereitschaft
bekriftigt, bei der Verwirklichung dieser Projekte Hilfe zu leisten.

IV. Staatliche Mafinahmen zur Bekimpfung der

Drogenproduktion

Die afghanische Regierung hat sich sowohl im Rahmen des
Petersberger-Abkommens als im Hinblick auf den Afghanistan-
Pakt dazu verpflichtet, im Kampf gegen die Drogenproblematik des
Landes mit der Volkergemeinschaft zu kooperieren. Mit der
National Drug Control Strategy, die erstmals 2003 vorgestellt und
im Januar 2006 aktualisiert wurde, legt die afghanische Regierung
die strategischen Rahmenbedingungen fiir den globalen Kampf
gegen die Drogenwirtschaft fest. Entwickelt wurde der Plan in
Kooperation mit GroBbritannien, den USA und der UNODC.'*® Das
NDCS stiitzt sich auf acht Sdulen, mit deren Hilfe vier
Schliisselziele erreicht werden sollen. Es gilt, Bedingungen fiir eine
nachhaltige Abnahme des Anbaus, der Produktion, des Handels

sowie des Konsums illegaler Drogen zu schaffen; eine komplette

123 The Paris Declaration on Aid Effectiveness, Abs. 14 f..
124 The Paris Declaration on Aid Effectiveness, Abs. 16 ff..
125 The Paris Declaration on Aid Effectiveness, Abs 32 ff.
126 The Paris Declaration on Aid Effectiveness, Abs. 43 ff..
127 The Paris Declaration on Aid Effectiveness, Abs. 47 ff..
128 Blanchard, S. 24.
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Beseitigung ist das angestrebte Ziel."” Durch gezieltes Vorgehen
gegen Drogenhidndler und ihre Hintermédnner soll der Handel
zerstort und das Angebot abwechslungsreicher alternativer
Erwerbsmoglichkeiten —gestirkt werden.””* Zudem soll die
Nachfrage nach illegalen Stoffen reduziert und die Behandlung von
Abhéngigen gefordert werden. Des Weiteren hat die National Drug
Control Strategy die Intention, staatliche Institutionen der
Hauptstadt und ldndlicher Regionen zu stirken.”' Um die
Umsetzung dieser Ziele zu gewihrleisten, mdchte die afghanische
Regierung durch Aufklarungsarbeit das offentliche Bewusstsein
hinsichtlich der juristischen Folgen der Produktion und des
Konsums stirken. AuBerdem soll die chemische Vernichtung der
Drogenfelder verstirkt werden. Das Innenministerium ist flir die
Umsetzung dieser Aktivititen zustindig und muss dem Ministry of
Counter Narcotics regelméfig Berichte vorlegen. Dabei sollen im
Rahmen von Informationsveranstaltungen des Poppy Elemination
Programme Bauern davon iiberzeugt werden, vom Anbau illegaler
Stoffe abzulassen.'*

Fiir die afghanische Regierung ist die Forderung internationaler
und regionaler Zusammenarbeit von Bedeutung. Im Hinblick auf
die regionale Kooperation haben Afghanistan, Pakistan, China,
Iran, Turkmenistan, Uzbekistan und Tajikistan am 22. Dezember
2002 auf der Grundlage der Kabul Declaration on Good
Neighbourly Relations die Anerkennung territorialer Integritit von
Partnerstaaten bekriftigt und ihre Bereitschaft fiir bilaterale
Beziehungen erklart.'*

Dariiber hinaus haben die Vertragsparteien am 1. April 2004 die
Berlin Declaration on Counter Narcotics verabschiedet und im

Hinblick auf die Bekdmpfung der Drogenproblematik ein

' Islamic Republic of Afghanistan, NDCS, S. 17.

139 Islamic Republic of Afghanistan, NDCS, S. 18.

1! Islamic Republic of Afghanistan, NDCS, S. 19 f.

132 Jelsma/Kramer/Rivier, S.22.

133 Kabul Declaration on Good Neighbourly Relations, 2002.
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gemeinsames Vorgehen gegen Anbau, Produktion und Handel

illegaler Suchtstoffe beschlossen.'**

E. Effektivitit und Grenzen internationaler

Bemiithungen

Trotz der Bemiihungen der internationalen Volkergemeinschaft in
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der afghanischen
Regierung gegen die Drogenproduktion vorzugehen, bleiben
volkerrechtlichen =~ MaBlnahmen  im  sicherheitspolitischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bereich bedingt erfolgreich. Die
gemeinsamen Anstrengungen, den Kreislauf der Drogendkonomie
zu durchbrechen, stoflen bereits im Hinblick auf die vorherrschende
Korruption, die auf allen staatlichen Ebenen herrscht, auf Grenzen.
Obwohl die Konventionen der Vereinten Nationen gegen
Korruption und die kooperativen Mallnahmen zur Stirkung der
Regierungsfiihrung und des Rechtssystems einen wichtigen
Grundstein bilden, profitieren nach wie vor viele von den
Einnahmen aus der Produktion und dem Handel. Die Zerstorung
der afghanischen Opiumfelder kann den gewiinschten Erfolg nicht
erzielen, da der Opiumanbau aufgrund seiner Eigenart leicht in
andere Regionen verlegt werden kann. Als problematisch erweist
sich in diesem Zusammenhang, dass das Angebot an alternativen
Erwerbsquellen die durch internationale Finanzierung unterstiitzt
werden, nicht langfristig angelegt sind. Perspektivisch konnen
zeitlich befristete ,,cash- for- work® Programme den vom Anbau
abhingigen Bauern wenig Anreiz geben, dauerhaft von der
Produktion abzulassen. Die Aussicht, sich nach Ablauf solcher
Projekte wieder am Existenzminimum wiederzufinden, schafft
wenig  Motivation, solche Projekte mit Uberzeugung
wahrzunehmen. Viel mehr miissen langfristige
Beschéftigungsmoglichkeiten angeboten und der Bevolkerung

gleichzeitig durch intensive Aufklarungsarbeit die Nachteile sowie

134 Berlin Declaration on Counter Narcotics, 2004, S.1.
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der Grad der Illegalitit des Anbaus bewusst gemacht werden. Der
Fokus im Kampf gegen die afghanische Drogenproduktion sollte
womoglich verstarkt auf die Verminderung der Nachfrage
ausserhalb Afghanistans gelegt werden, da eine erhohte Nachfrage
den Kreislauf der Drogenwirtschaft in Gang hilt. Dies wird
besonders verstidndlich bedenkt man, dass in Afghanistan selbst nur
ein verhéltnisméssig geringer Teil der produzierten Drogen
konsumiert wird. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass alle
Vertragspartner der unterschiedlichen Abkommen intensiv ihren
nationalen Verpflichtungen hinsichtlich der Drogenbekdmpfung im
eigenen Land nachgehen. Allerdings muss angemerkt werden, dass
die Anti- Drogen Konventionen der Vereinten Nationen sowie die
Ziele, die in den aufgefiihrten Abkommen erarbeitet wurden, einen
guten Ansatz 1m Hinblick auf die Bekdmpfung der
Drogenproduktion darstellen. Nichtsdestotrotz ist der zeitliche
Rahmen den sich die Volkergemeinschaft fiir die Verwirklichung
gesetzt hat fraglich. Moglicherweise kann die Drogenproduktion
Afghanistans zuriick gedringt werden, jedoch wird eine ginzliche
Vernichtung — wenn iiberhaupt moglich - ein langfristiges

Engagement erfordern.




	A. Afghanistans Drogenökonomie
	B. Der afghanische Drogenmarkt vom Kalten Krieg bis heute
	I. Rolle und Einfluss der Mujaheddin
	II. Rolle und Einfluss der Taliban
	III. Die afghanische Drogenökonomie heute

	C. Gefahren für die internationale Gemeinschaft
	I. Völkerrechtliche Grundlagen 

	D. Völkerrechtliche Instrumente zur Drogenbekämpfung in Afghanistan
	I. UN-Drogenkonventionen
	II. Das Petersberger-Abkommen
	1. United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA)

	III. Der Afghanistan-Pakt
	1. Sicherheit
	a) International Security Assistance Force (ISAF)

	2. Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte
	a) Justizreform

	3. Maßnahmen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Afghanistan
	a) Alternative Livelihood Projects

	4. Paris Declaration on Aid Effectiveness

	IV. Staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogenproduktion

	E. Effektivität und Grenzen internationaler Bemühungen

